
Pr üktikol. l 
----------- 

über die Landtagssitzung vom 7. September 1943 vormittags* 
Gegenwärtig: Alle Landtagsabgeordneten, Reg. Cehf Dr. Hoop und 

Reg . Chef stellvertreter Dr-Vogt. 

Konferenzzimmer-Besprechung, 
----------------------- 

T ___ 

Das Protokoll der letzten Sitzung wird g enehmigt. 

Tra_tande, : 
1. ) Punkt. Gesetz betreffend die Notzivilehe und die Ehe von Personen, 

welche keiner staatlich anerkannten Religionsgemeinschaft angehören 
und die Registerführung für solche Ehen. 

Die liechtensteinische Ehegesetzgebung stammt aus dem Jahre 1811. 
Diese Gesetzgebung kennt nur die wir ct, 9-, jielrat und zwar müssen sa 
Wohl das Aufgebot als die Eheschliessung von einer lirchlichen Person 

vor dem sogenannten ordentlichen Seelsorger der Ehewerber stattfinden 
Das Aufgebot muss in der Kirche oder in der protestantischen 
oder jüdischen Kirche vorgenommen werden. Die Eheschliessung muss 
vor dem Seelsorger vorgenommen werden, vor dem katholischen oder prote; 
Pfarrer oder jüdischen Rabbiner. Jn Liechtenstein ist es tamer so ge- 

gangen, nachdem kaum je Andersgläubige', höchstens Protestanten gehei- 
ratet haben. Die Protestanten haben die Möglichkeit gehabt, vor dem 
Pastor zu heiraten. Wir haben für diese tuner einen protest. Pastor 

aus der nahen Schweiz kommen lassen. Nun gibt es noch andere Konfessio- 

nen, die keinen Pfarrer ha ben, es muss die Möglichkeit bestehen, dass 

diese auch irgendwie heiraten können, das sind Personen, die keiner 

staatlich anerkannten Religionsgemeinschaft angehören, z. B. Konfessions- 

lose, oder Mohamedaner oder Budhisten dann aber auch Katholiken, die 

unter Umständen vor ihrem Seelsorger auch nicht heiraten können , 
weil der katholische Geistliche sich weigert weil gegen die Ehe- 

schliessung vom kirchlichen Standpunkt aus Hindernisse bestehen, 
die der Staat als solche nicht anerkennt. Z. B. bei Mischehen zwischen 
Katholiken und Protestanten verlangt die. katholische Kirche einen 
Revers , dass die Kinder katholisch erzogen werden u. s. w. 'wenn der 
Mann diese Erkl]rung nicht gibt, und sagt, er wolle mit der Kirche 
nichts zu tun hoben, verweigert die Kirche. die kirchliche Trauung, und 
der Mann.,. lkQzin nach unserer Gesetzgebung überhaupt nicht getraut wer- 
den er Pfarrer getraut sich n icht, die Trauung. vorzunehmen, wenn 
der eine Teil diese Erklärung nicht gibt, für den Staat aber ist die 
mangelnde Erklärung kein Hindernis und nach dem bürgerlichen Ge- 
setzr)uch ist der Mann heiratsfähig. So kann es nicht nur bei Katho". 
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2. 
likenlsondern auch bei Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften 
Vorkommen. Für diese schaffen wir mit diesem Gesetze, das heute vor 

s liegt im Entwurf die Möglichkeit, auch zu heiraten, nicht müt vor dem 
Pfarrer, sondern vor der weltlichen Behörde'd14, die sogenannte Notzivil- 
ehe , weil die Kirche sich weigert, diese Ehen zu schlie ssen. Das ist in 
kUrzenen Zügen die Ursache dieser Gesetzesvorlage. Ueber Einzelheiten 
können wir noch diskutieren wenn das Gesetz verlesen wird. 

DOB Gesetzesentwurf wird sodann verlesen. 

Dr. Hoop ' Wir haben die vorliegende Fassung gewählt, obwohl 'die Ausdruck 

Weise etwas veraltet ist, weil wir dann 'wenn Streitigkeiten auf diesem 
Gebiete entstehen, auch die reiche Literatur über die österreichische 
Rechtssprechung zur Verfügung haben und uns Kd*rnach halten können. 

t95 bemerkt Dr. Vogt, erhätte nachtrag' lieh noch gewisse Bedenken bekommen, 
Bevor die Regierungskanzlei durch 

Sekretär 
eine Entscheidung fälleiwerde 

er doch die Regierung fragen wenn eine Schwierigkeit entstehe, dann sei 
die Regierung gewissermangen befangen, wenn sie endgiltig entscheiden 
solle, es müsste doch die Verwaltungsbeschwerdeinstanz betraut werden 
können, sonst entstehe eine gewisse Rechtsunsicherheit und das Recht der 

Beschwerde an die Regierung sei eigentlich illusorisch. 
Es wird sodann der Satz e welche entgiltig entscheidet. " gestrichen 

. 11. wird bemerkt dieser Artikel müsse geltenlweil ein Mensch, der z. B. 

sich vorher um die Kirche nie gekpmmert habe, nie in die Kirche gegagdn 

sei sich gegen die Kirche eingestellt habe nachträglich seine Gesin- 

nung und Einstellung ändern und dann die kirchliche Einsegnung der 
Ehe verlangen könne. 
Wir haben einen Fall im Lande gehabt 'Dr. W irzlder war katholisch ver- 
heiratet in Deutschland, seine Ehe ist dort aufgelöst worden durch 

richterlichen Spruch. Er hat sich einbürgern lassen und wollte hier 
heiraten. Wir haben wegen der Ehehindernisses des Katholizismus seitens 
der Regierung die Zustimmung zur Ehe nicht gegeben und die Bewilligung 

versagt. Dann ging er an die Verwaltung; -beschwerdeinstanz bezw. an den 
Staatsgerichtshof, dieser hat ihm Dispens gegeben vom Ehehindernis 
des Katholizismus und er hat dann geheiratet. 

Der Gesetzentwurf wird sodann mit ganz wenig kleinen Aenderungen 
aný 

omnen und die Durchführungsverordnung hiezu verlesen. 
1dent Frommelt schlägt noch vor, dass man den heutigen Bitwurf vor der end. 

,4 
?) 

"Koop Alles das ist als erste Lesung gedacht und soll auch noch dem 
Fürsten vorher vorgelegt werden, bevor es wieder als Regierungs- 

vorlage fpmell eingebracht wird . 

giltigen Annahme der kirchlichen Behörde vorlege 'weniger wegen der 
Sache an sich, weil ja solche Leute sich vor der Kirche distanzieren, 

aber es sei ein Akt der Höflichkeit und des gegenseitigen Einverständ. 

nisses, tiwenn man diese Sache der kirchlichen Behörde vorlege. Es kann 
auch Grenzfälle geben, die die kirchliche Behörde Interessieren. 
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Punkt 2. ) Kontrollbericht des Lawenawerkes. 
ýwýýý ---------- ýý--ýý-----w-w-- . --w-----.. w.. -- 

Nach dem Gesetze sei die Regierung verpflichtet, jedes Jahr einen tes 

nischen Bericht über den Zustand des LNwenawerkes vorzulegen. Der 
frühere Gutachter Jng. Furst sei infolge der Kriegsereignisse nicht 
mehr in der Lage gewesen heraufzukommen und dann sei dies uuterblii 
ben. Der Bericht sei auch deswegen fällig geworden weil inzwischen 

verschiedene Neuanlagen gemacht worden sind und verschiedene grössere 
Reparaturen. Es sei dann Jng. Hintermann Sils beauftragt worden mit 
der Kontrolle d dieser habe sie scheints sehr ernst genomnen. Er hab( 

sozusagen alles ontrolliert und das Ergebnis der Kontrolle sei im 
Bericht niedergelegt. 
Es entspinnt sich noch eine Debatte über den Begriff Q Quellfassungen 

und " Bachfassungen a. Es wird s eitens Dr. Vogt benerkt, normalerweise 
würden die Quellfassungen reichen, wenn diese nicht mehr reichten, 
leite man den Bach hinein. Die Bachfassung habe den Nachteil, dass 
Schmutz und aller möglicher Schlamm in die Leitung kommen kann. 
Nur wenn wir im Winter zu wenig Wasser haben, leiten' wir den Bach 
hinein. Jm Winter ist die Gefahr der Versehlammung nicht sehr gross. 

Was gewisse Vorschläge anbetrifft, so ist zu bemerken, dass wir ntu 

Aushilfsmaterial haben wenn wir heute eine alte Anlage hinauswerfen 

und eine neue machen sollen, so kann man wegen des schlechten Aushilfs. 

materials nur eine neue schlechte Anlage machen. Man muss da warten 

bis man wieder neugslMterial bekommt. 

""ogt verliest den Kontrollbericht u. gibt die tnotwendlgen r; riauterungen. 
ý-J -- .- -- - ._. _-. -S. - -- .-. -. - -... " 

8identa Jst zur. Kontrollbericht noch et$as zu bemerken? Aus demselben geht 
hervor,, dass die Kontrolle scheinbar einlässlich gemacht wurde. 

--Es wird sodann noch die. Anlage in Gamprin erörtert es wird aber 
be merktldass eine Verbesserung mit sehr grossen Unkosten verbunden 

und derzeit rein kaufmännisch gesehen nicht zu machen ist. 

schlägt vor, den Kontrollbericht dem Lawenawerk abzutreten und dann 

Bericht zu erstatten über das Vorkehrte- 

C$ele bemängelt als Mitglied der Lehrlingskommission, dass die Lehrlinge 

beim Lawenawerk die Fachschule nicht besuchen, obwohl dies nach dem 

Lehrlingsgesetz vorges chrieben sei Das Lawenawerk sollte als Len- 
desinstitut in erster Linie doe Vorschriften einhalten. Es sei das 

vor Jahren schon bemängelt worden und die Regierung habe da schon 
Schritte unternommen. Trotzdem erfolge der Fachschulbesuch nicht. 
bemerkt das Lawenawerk sei auch nicht der Auffassung dass die Lehrlind 
die Schule nicht besuchen müssten, sondern im Gegenteil dass man die 
Sache ausbauen sollte, er sei aber der 14einung, dass es ein Unikum sei, 
die Lehrlinge nach St. Gallen zu schicken, was mit viel Zeitversäumnis 

verbunden sei, sie mussten dort viel Schweizer Geschichte z. B. studie- 
ren, was f4r uns weniger interessant sei. Das Lawenawerk sei der An- 

`q 

e-
ar

ch
iv.

li



sicht, dass man im Lande da etwas machen solte man habe auch der 

Regierung Vorschläge unterbreitet, man hätte ja einen Betriebslei- 

ter zur Verfugung und verschiedenes Personal zum Unterricht, dann 

könnte vom Marianum ein Professor beigezogen werden, es hätten auch 

andere noch Gelegenheit gehabt die Schule zu besuchen, die Regie- 

rung aber habe dies abgelehnt. Dass Lehrlinge von L. stein nach St. C 

Zen gingen sei etwas ganz Ungewohntes. Er bedaure, dass dem Antrag 

vom Lawenawerk nicht stattgegeben worden sei. 
°m1nelt macht auf die Konsequenzen aufnerksam, es könnten auch andere grösse 

Betriebe kommen und sagen, sie machten es auch selbersdie Konsegzuer, 

zen für die Allgemeinheit seien nicht zu tragen. Er glaube, dass das 

Lehrlingswesen nicht privaten Händen überlassen werden könnte. 

" Das ist ein Zustand, der nicht länger geduldet werden kann, wenn 
diese Ausnahme gestattet ist, können andere kommen und sagen, es 

nütze auch nichts, wenn sie ihre Leute nach Mels u. s. w. schicken. 
Die Lehrverträge rotirden auch ungiltig, wenn die Fachschule nicht be- 

sucht wurde. Die Sache sollte rasch geregelt werden. Die Lehrlings 
korcrnission hat verschiedene Mal reklamiert� und ist der Meinung, 

warum andere Berufe sich fügen sollten, wenn das Lawenawerk sich 
nicht füge. 

" Schädler fr ägt an, was das Land für den Besuch der Gewerbeschulen im Jahr 

ausriht_ 
0ýelt ungefähr Fr 5o. - pro Lehrling im Jahr. 

, bvOgt Eine eirrene GewArhesehni. e knstAtA tins 7. whntatlrAndA Frsankran im Tahr_ 
4"Schädler. 

Wenn man das in Verbindung bringen könnte mit einer gut ausge 
bauten Realschule. Lehrmix. 

Trommelt Dann würden Schwierigkeiten in Bezug auf die/Personen entstehen r'vogt. 
Die Gewerbeschule in der Schweiz Ist eigentlich erst im Aufbau 
begriffen. Einzelne Kantone haben zwar schon eine bestimmte ansehn- 
liche Höhe erreicht. Jn der Schweiz haben die Schulen eigene Werke 

stätten, eigene geprüfte Meister, die die Schüler auch in das ºrak. 
tische einführen, sie erhalten also nicht nur theoretischen Unter- 

richt. Solche Werkstätten können wir nicht errichten das Land 
ist Zu klein, um so was zu machen. Es könnte ihnen wohl beigebracht 
werden, Werenkunde, technisches Zeichnen, Buchhaltung, Korreapoddenz 

u. s. w. Was aber s ehr wichtig ist, die praktische Betätigung können 

wir nicht machen. 
ommelt. Jch habe auch bei der Gewerbeschule in Zürich nachgeschaut, auch m 

mich in Fels erkundigt, wie das gemacht wird, wir sind hiezu nicht 
in der Lage, in Zürich ist z. B. eine ganz gross einger&thhete Werkstät 
mit Maschinen , dass einer das maschinenhandwerkliche in der 
Werkstatt selbst lernen kann. Dann sind Lehrer da, die praktisch und 
theoretisch sehr gut ausgebildet sind-Gewisse Fächer könnte man 
auch hier ersetzen das wohl. Aber für handwerklichen Unterricht musst 
man tüchtige Leute vom Fach haben. 

-Vogt. Unsere Leute müssen hineinkommen in neue Betr&ebe'nicht immer n 

.. - ---LA Lernen "cu"pp"n sip die Fehler der alten Meister 
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immer mit sich weiter-Die Anforderungen, die man an die Lehrer 

in den Gewerbeschulen stellt, sind ziemlich grosse. Unsere Lehriinge 

verteilen sich auf lo-2o Berufe, dann müsste man fair jeden Beruf 

praktisch eine eigene Werkstatt haben. 
Prommelt. Wenn wir irgend was aufbauen würden hier! so würden die Lehrlin% 

ge nie das lernen, was sie in der Schweiz lernen Es würde nichts 

proritiert, es fehlten die Räumlichkeiten, die Lehrer müssten her- 

reisen, es gäbe sehr grosse Unkosten. 

"VOgt. Beim Lawenawerk wäre dies an sich gegangen es äst ein Betriebs- 

leiter da, der das verstehen würde, es wären Monteure da, die es ver- 

stehen, an sich ist die Möglichkeit gegeben, aber es handelt sich um 
die KonseQtaenzen wegen anderer Berufe. 

kühler. 
Es wäre die Möglichkeit gewesen beim Lawenawerk das übrige Person 

einer weiteren Ausbildung zu unterziehen. Jch kann das nicht ver 

stehen, dass man eine Schule die man im Land errichten könnte, 

nicht errichten lassen will. 
emmelt. Da würden andere Berufe auch kommen. 

S" 
t_t_ ia- -Z1- toSltýl.. r. .... t.. ha- S. wiAwý.. at.. i I%--- J" 

JCLL U. LLL IL. U' LL U. LU L7. ULS LL8ý4iLS HSl V USS S7LULL1tii" &Ä. LULL N UGli"1Ct11ý G . ix1.7. i Y. 4 

Leute in der Schweiz ganze Tage Schweizer Geschichte studieren, 

glaube ich nicht, etwas würden sie lernen in St. Gallen. ASan Muss 
sich überlegen, ob man die Lehrverträge nicht auflösen will,. Das 

Lehrlingsgesetz schreibt einmal vor, die Fachschulen müssen besucht 

werden. 
°timelt. Die Frage ist bereits durch Beschluss der Rezierun£ überholt. 

le ,-, i. -ý- l- ý-- I, --'J_ -ý`'_ A1_1_L_s, --- 
. __L__ 

-. 

111_ 

DeraerKx;, aass man in jeaer uemeinae einen r,. LeKur1Ker neuen 30. L. LGel 

dass man nicht im Bedarfsfalle einen weit herholen musste. 
'Vogt gibt die entsprechenden Aufklärungen. 

bg"Matt bemerkt noch, dass in Mauren Störungen am Radio in einem gewissen 
Bezirk um die Kirche herum wegen des elektr. Geläutes der Kirchen- 

glocken entstehen und dass trotz aller Beschwerden der Uebel- 

stand heute noch bestehe. 

Der ganze Kontrollbericht wird sodann zur Kenntnis genommen 
und dem Lawenawerk übermittelt h, das dann binnen geeigneter Frist 
über das Vorgekehrte Bericht erstatten muss. 

Punkt. 3. ) Tuberkulosebekämpfung beim Rindvieh u. Förderung des 
Viehabsatzes. 

Ogt. Durch Verfügung des Eidg. Volkswirtschaftsdepartementes vom 2o. Juli 
1943 ist die Abteilung für Landwirtschaft ermächtigt worden. 
zur Ordnung des Nutz- und Zuchtviehmarktes ( Rindvieh, Ziegen, Schafe 
und Schweine) zweckdienliche Massnahmen zu ergreifen und nötigen. 
falls im Rahmen der verfügbaren Kräfte Kredite Zuschüsse zur Ab 
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satzförderung einzurichten. 

Jn der Regierung ist die Frage des Viehabsatzes besprochen und im 
Zusammenhang damit eine eventuelle Tuberkuloseaktion bnxmxmdonct 
ins Auge gefasst worden. Der Regierung ist es bekannt, dass es sehr 
schlecht mit dem Absatz an Nutzvieh steht, das Schlachtvieh werde 
man etwa zum vorgeschriebenen Preis anbringen. 
Es ist sehr schwer eine Lösung zu finden, in der Schweiz sucht man 
die Lösung darin, dass man eine allgemeine Tuberkulosebekämpfung 
durchführt. Dort kann jeder Bauer seine Tiere gegen Tuberkulose imi 
fen, wenn dann später Tuberkulose festgestellt wird, kann er das Tiex 

verkaufen u. bekommt eine Entschädigung 
Wir haben öde Frage überprüft , ohne zu einer Stellungnahme zu komme 

ob wir im Zusammenhang mit der Förderung des Viehabsatzes eine 
stärkere Tuberkulosebekä, pfung durchführen soilen. Wir können auch 
die finanzielle Seite schwer abschätzen Die Frage ist auch, ob man 
Impfzwang einführen soll, oder eine freiwillige Impfung durchführen 

soll. Es müssten auch noch die Tierärzte befragt werden, wieviel krau 
ke Tiere wir etwa haben, wie hoch die Kosten der &mpfung wären u. s 
Es ist notwondig, dass der Landtag beschliesst, ob man heute eine 
Jmpfaktion durchführen soll, die Frage ist, ob wan den ganzen Vieh- 
bestand impfen soll oder nur auf freiwilliger Bassis. Bei einer 
Zwangsimpfung wäre mit einem Widerstand der Bauernschaft zu rechnen 

JT h meine die Abstossung sollte man freiwillig machen, nur dort 
e 

wo ganzer Btall verseucht wäre, würde ich mit Zwangsita44ung vor- 

gehen. 
er'eähnt, man gehe einer grossen Futterknappheit entgegen, anderseit. s 
drohe auf nächsten S omraer ein grosser M lch ngel. Die Regierung 

sollte a bklüren, viieviel Vieh abgestossen werden mUsse, auf Grund 
der Heuvorräte. Es sollte der Jungviehbestand mehr reduziert wer- 
denýals der Milchkuhbestand. Die Tendenz bei Bauern sei, möglichst 
das Jungvieh zu behalten, besonders da der Bauer die Butter und Yilc 
abgeben müsse. Die Regierung- müsste untersuchen, wrieviel Jungvieh 
ti. KUhe verkauft werden. Der Kuhbestand muss möglichst gehalten 
werden. 
Es ist beabsichtigt, eine Stallkontrolle zu riachen, es sollen die 
Viehbestände aufgenommen werden und die Heubestände , dann soll 
anfgenommen werden, was der Bauer abstossen will oder abstossen muss 
Man muss nur warten bis der Emdbestand ganz im Stall ist. Es be- 
dingt das eine gewisse Zeit. 

-- Es wird noch bernerkt, dass Wiederbeschaffungsprämien fUr uns 
wenig Wert haben, es sind wenige die wieder einstellen müssei, nur 
solche meistens, die vg rkaufen. 

erwähnt, dass heute Mauren und Eschen je ca. 3co Liter Milch ins Oberland 

schicken müssen pro Tag. 

macht aufinerksam, dass z. B. auf den Grabser Markt nur geimpfteA7 

Tiere aufgetrieben werden müssen und dass von dieser Seite uns 
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1. I 

Schwierigkeiten erwachsen. 
'ý00P u. Dr. Vogt bemerken, dass man mit der Zeit um die Impfung nicht herum- 

komme, sonst könne man bald nichts mehr verkaufen. 

1-. Ian ist sodann mehrheitlich der M inung, dass ein Formular gedruckt 

werden soll für die Viehbesitzer, was sie Vieh besitzen, welche Gat- 

tung, wieviel sie verkaufen wollen, wievieh Heu sie haben u. s. w. 

Vogt. erw t, dass auch die Zahl der Pferde zurückgegangen sei, anal musste 

bei der ZVteilung von Heu hauptsächlich diese berücksichtigen und jene� 

welche Milchvieh für sich oder andere halten müssen. 
'alt- Es sind also da Vorarbeiten notwendig um abzuklären, wa s man tun muss, 

Wad um den Kredit zu verantwortenrden man gewähren muss. Es sollauch 

mit den Tierärzten gesprochen werden. 

Es wird sodann einstimmik die Regierung ermächtigt, tit dem notweh 
digen Kredit die freiwillige Itapfung durchzuführen, darn zur kommis- 

sionellen Aufnahme des Viehbestandes und Heubestandes und Druck der 

notwendigen Formulare,. 

4. ) Punkt ) Expropriation Iasler RamArin,. 

Es wird b enerkt, dass der Gde. Vorsteher von Ganprin mit, Hasler 

keine Einigung- erreichen konnte und die Gde. Antrag auf Expropriatior 

stelle zwecks Durchführung der Srasse. Die Gemeinde will die Strasse 

gerade führen. 

Die Expropriation wird sodann beschlossen , wobei bemerkt wird, 
dass es bis zur Durchführung der Wtwe. Hasler immer noch freistehe 

die weitgehenden Vorschläge der Regierung anzunehmen. 

5. ) Punkt. Gesuch Albert Vogt Balzers Subventionierung eines Lagerhaus 

Soll verschoben werden. 
6. ) Punkt. Anschaffung einer Motorfräse des 

(, i�,;; 
A,.; = 

zur neuzeitlichen Bodenbearbeitung 'Gesuch um Subvention. 

'Beschluss: 2o% der Anschaffungskosten unter Voraussetzung eines 

geeigneten Gerätes. Mehrheitlich. 
ý. ) Punkt. Dörranlage in Triesen des Joh. Feger. Gesuch um Subventic 

Beschluss mehrheitlich 30% der Dörranlage und Montageinicht 

des Gebäudes. 

8. ) Punkt. Lagerhausbau chaai . 
Es werden die nötigen Aufklärungen gegeben? was inzwischen, - 

gegangen ist, und welcher Weg der billigere für das Land ist, 
es soll noch mit der Bundesbahn Verschiedenes abgesprochen werden, 
worauf dann wieder im Landtag gesprochen werden kann, 

vaauz, am %. Sept. 1943- Gefertigts 
/G 
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